
 

 
 
 
Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 28. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung 
am Montag, den 11.06.2018, 18:30 Uhr 

in das Rathaus, Sitzungssaal (Zimmer 11), Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze) 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich; 
hier: Sachstand 

(SB-42/2018 
1. Ergänzung) 

 

2. Aufstellung einer Erweiterung Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 1 der 
Kreisstadt Homberg (Efze) für den Stadtteil Holzhausen zur Ausweisung 
eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) im Bereich Kurzweg gem. § 13 b 
BauGB; 
hier: Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 
 (2) eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
 Belange und Satzungsbeschluss  

(VL-22/2017 
2. Ergänzung) 

 

3. Neubau eines Einkaufszentrums „Drehscheibe Homberg (Efze)“ 
hier: Umgang mit Planungsänderungen 

(SB-44/2018 
2. Ergänzung) 

 

4. Verkauf Erbbaurecht Schwimmbadcafé Homberg (Efze); 
hier: Ausübung des Vorkaufsrechtes der Kreisstadt Homberg (Efze) 

(VL-104/2018) 

 

5. Umbau des Verwaltungsgebäudes des Baubetriebshofes der Kreisstadt 
Homberg (Efze); 
hier: Ausbauvarianten und Gestaltung der Dachform 

(VL-133/2018) 

 

6. Verschiedenes  
 

 
 
 
Homberg (Efze), 29.05.2018 
 
 
 
Hilmar Höse 
Ausschussvorsitzender 



 
 
 

 
 Homberg (Efze), den 12.06.2018 

 
 

28. Sitzung 
Leg.-Periode 2016 / 2021 
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N I E D E R S C H R I F T   

 
der 28. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung 

am Montag, 11.06.2018, 18:30 Uhr bis 21:15 Uhr 
 

 

Anwesenheiten 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzender Hilmar Höse 
stellv. Ausschussvorsitzender Martin Stöckert 
Ausschussmitglied Simone Bressan 
Ausschussmitglied Peter Dewald 
Ausschussmitglied Dietmar Groß 
Ausschussmitglied Bruno Haßenpflug 
Ausschussmitglied Wolfgang Knorr 
Ausschussmitglied Günther Koch (18:30 - 20:50 Uhr) 
Ausschussmitglied Hartmut-Dirk Pfalz 
 
Vom Magistrat: 
Bürgermeister Dr. Nico Ritz 
Stadtrat Hermann Klante 
Stadtrat Udo Mittendorf 
 
Von der Stadtverordnetenversammlung: 
Stadtverordnete Jana Edelmann-Rauthe 
Stadtverordnete Claudia Ulrich 
 
Von der Verwaltung: 

Techn. Oberamtsrat Nils Arndt 
 
Gäste: 
Herr Elsasser zu TOP 1 
3 Bürger 
 
Schriftführer: 
Schriftführer Heinz Ziegler 
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Sitzungsverlauf 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Höse, begrüßt die erschienenen Mitglieder des 
Ausschusses, Frau Stadtverordnete Ulrich, Frau Stadtverordnete Edelmann-Rauthe, 
Herrn Bürgermeister Dr. Ritz, Herrn Stadtrat Klante, Herrn Stadtrat Mittendorf, Herrn 
Ziegler und Herrn Arndt von der Verwaltung, Herrn Elsasser sowie die Bürger. Der 
Ausschussvorsitzende, Herr Höse, stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses 
fest. 
 
 

1. Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich; 
hier: Sachstand 

SB-42/2018 
1. Ergänzung 

 
Herr Elsasser trägt anhand einer Präsentation, die als Anlage dem Protokoll 
beigefügt ist, die Planung und Ausführung des Umbaus der 
Burgberggaststätte vor. Er erläutert weiterhin die geplante Anhebung des 
Niveaus der Freifläche vor der Gaststätte. Anschließend beantwortet er 
Fragen von Herrn Dewald und den Ausschussmitgliedern Herr Pfalz, Herr 
Groß und Herr Koch.  
Herr Elsasser erläutert, dass eine Rampe zum Toiletteneingang viel zu lang 
und zu teuer wäre und dass durch eine Rampe Gastronomieflächen auf dem 
Burghof entfallen würden. 
 
Laut Ausschussmitglied Herr Pfalz hätte die vorhandene Abwasserleitung auf 
dem Burghof auf ihren Zustand untersucht und insgesamt tiefer verlegt 
werden müssen.  
 
Herr Elsasser erklärt dem Ausschuss, dass aufgrund des geringen Gefälles 
eine Tieferlegung nicht möglich war. Die Untersuchung der Leitung kann 
jederzeit erfolgen. 
 
Im Laufe der Diskussion über die Abwasserleitung und Alternativen zur 
Anhebung des Höhenniveaus auf dem Burgberg bittet Ausschussmitglied Herr 
Pfalz das Ausschussmitglied Herr Bressan darum, wegen -nach Meinung von 
Herrn Pfalz- unsachlich gemachter Äußerung, den Saal zu verlassen.  
Dies erfolgt nicht. 
 
Laut Bürgermeister Dr. Ritz ist die Diskussion über die Abwasserleitung 
überflüssig, weil eine Tieferlegung nicht sinnvoll ist. 
 
Herr Elsasser beantwortet weiterhin Fragen zu behindertengerechten 
Sitzplätzen in der Gaststätte.  
 
Ausschussmitglied Herr Groß möchte wissen, ob die Öffnung der Toiletten 
außerhalb der Öffnungszeiten der Gaststätte sichergestellt werden kann. 
 
Herr Arndt von der Verwaltung antwortet, dass dies sichergestellt wird. 
 

 

2. Aufstellung einer Erweiterung Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 1 der 
Kreisstadt Homberg (Efze) für den Stadtteil Holzhausen zur Ausweisung 
eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) im Bereich Kurzweg gem. § 13 b 
BauGB; 
hier: Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 
 (2) eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
 Belange und Satzungsbeschluss 

VL-22/2017 
2. Ergänzung 
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Fragen der Ausschussmitglieder Herr Koch und Herr Knorr zum Sachverhalt 
werden von Herrn Ziegler beantwortet. 
 
Beschluss: 
Über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wird analog 
der als Anlage beigefügten Abwägung entschieden. 
Weiterhin wird der Satzungsbeschluss gefasst. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 9 
Ja-Stimmen: 9 
 
 

3. Neubau eines Einkaufszentrums „Drehscheibe Homberg (Efze)“ 
hier: Umgang mit Planungsänderungen 

SB-44/2018 
2. Ergänzung 

 
Ausschussvorsitzender Herr Höse erläutert den Sachverhalt.  
 
Laut Ausschussmitglied Herr Pfalz muss der Durchführungsvertrag auf 
erforderliche Änderungen geprüft werden. Außerdem fehlen ihm Ansichten der 
geänderten Planung vom derzeitigen REWE-Markt und vom Bindeweg. 
 
Bürgermeister Dr. Ritz beantwortet Fragen zu Abweichungen zu den bisher 
gestellten Bauanträgen. Er erläutert die Beschlussvorlage für die 
Stadtverordnetenversammlung. Eine Änderung des Durchführungsvertrages 
ist nur für die Verlängerung der Fertigstellungsfrist um zwei Jahre erforderlich. 
Die geringfügig geänderten Inhalte der neuen Planung können über 
Abweichungs- und Befreiungsanträge in Abstimmung mit dem 
Bauaufsichtsamt genehmigt werden. 
 
Ausschussmitglied Herr Groß möchte, dass das Projekt aufgrund der 
vorgelegten Unterlagen neu bewertet wird. Die wegfallenden Gebäude sollten 
durch andere neue sinnvolle Nutzungen ersetzt werden.  
 
Zur Sache sprechen weiter Herr Dewald und Ausschussvorsitzender Herr 
Höse und Ausschussmitglied Herr Pfalz.  
 
Ausschussmitglied Herr Groß möchte wissen, ob aufgrund der geänderten 
Planung der Anlieferverkehr vom Bindeweg erfolgt. 
 
Bürgermeister Dr. Ritz antwortet, dass das neue Einkaufszentrum vom 
Bindeweg her nur einen Zugang und keine Zufahrt hat. Von dort ist daher nur 
untergeordneter Anlieferverkehr möglich. 
 
Beschluss: 
Der Magistrat wird beauftragt, den vorgestellten Abweichungen von den 
Festsetzungen bezüglich der kundenwirksamen Flächen und der 
Verkaufsflächen sowohl in Gänze als  auch bezüglich der Sortimente 
zuzustimmen. 
Der Magistrat wird beauftragt, einer Änderung des Durchführungsvertrages 
hinsichtlich der durch den Projektentwickler erbetenen Verlängerung der 
Fertigstellungsfrist um zwei Jahre zuzustimmen. 
Der Magistrat wird beauftragt, zielorientierte Verhandlungen mit dem 
Projektentwickler hinsichtlich der Gestaltung entlang der Kasseler Straße zu 
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führen und das Verhandlungsergebnis der Stadtverordnetenversammlung zur 
Entscheidung vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 9 
Ja-Stimmen: 7 
Nein-Stimmen: 1 
Enthaltungen: 1 
 
 

4. Verkauf Erbbaurecht Schwimmbadcafé Homberg (Efze); 
hier: Ausübung des Vorkaufsrechtes der Kreisstadt Homberg (Efze) 

VL-104/2018 

 
Ausschussvorsitzender Herr Höse erläutert den Sachverhalt. 
 
Bürgermeister Dr. Ritz erläutert die Vorlage und das Zustandekommen des 
Kaufpreises.  
 
Herr Dewald möchte, dass beim Erwerb der Immobilie ein monetärer Blick in 
die Zukunft erfolgt und Folgekosten ermittelt werden sollten. 
 
Bürgermeister Dr. Ritz beantwortet weitere Fragen des Ausschusses. Seiner 
Meinung nach ist es sinnvoll, dass die Gastronomie des Freibades auch im 
Eigentum des Schwimmbadeigentümers steht. In diesem Zusammenhang gibt 
er Erläuterungen zu den Anregungen aus dem Bürgerworkshop zur 
Neukonzeption des Freibades. 
 
Beschluss: 
Das Erbbaurecht am Grundstück Gemarkung Homberg, Flur 2, Flurstück 81/2 
mit der Immobilie „Schwimmbadcafé, Erlebrunnenweg 17“ soll zum Preis von 
34.000,00 € erworben werden. Die Verwaltung wird beauftragt, einen 
entsprechenden Kaufvertrag abzuschließen.  
Auf das Erfordernis einer nachträglichen Genehmigung des Vertrages durch 
die Stadtverordnetenversammlung wird verzichtet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 9 
Ja-Stimmen: 9 
 
 

5. Umbau des Verwaltungsgebäudes des Baubetriebshofes der 
Kreisstadt Homberg (Efze); 

hier: Ausbauvarianten und Gestaltung der Dachform 

VL-133/2018 

 
Ausschussvorsitzender Herr Höse erläutert die bisherige Beratungsfolge.  
 
Ausschussmitglied Herr Koch fühlt sich durch die geplante Aufstockung des 
Gebäudes auf dem Baubetriebshof im Hinblick auf den Schutzradius seines 
landwirtschaftlichen Betriebes beeinträchtigt. 
 
Zur Sache sprechen die Ausschussmitglieder Herr Stöcker und Herr Bressan. 
 
Ausschussmitglied Herr Groß möchte wissen, warum der Schwalm-Eder-Kreis 
keine grundsätzlichen Bedenken zur Aufstockung des Gebäudes hat. 
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Herr Ziegler antwortet, dass aufgrund der Festsetzungen im rechtskräftigen 
Bebauungsplan ein zweites Stockwerk auf dem bestehenden Gebäude 
genehmigungsfähig ist. 
 
Bürgermeister Dr. Ritz ergänzt die Ausführungen dahingehend, dass die 
Bedenken von Herrn Koch unbegründet sind. 
 
Ausschussmitglied Herr Koch verlässt um 20:50 Uhr die Sitzung. Bei der 
anschließenden Abstimmung ist er nicht mehr anwesend. 
 
Beschluss: 
Es wird die Ausbauvariante Nr. 5 beschlossen (Aufstockung des Gebäudes), 
als Dachform soll ein Pultdach zur Ausführung kommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Anwesend: 9 
Ja-Stimmen: 7 
Enthaltungen: 1 
 
 

6. Verschiedenes  
 
a) Ausschussvorsitzender Herr Höse gibt bekannt, dass am 20. August 

2018 eine außerordentliche Sitzung zum Thema „Marktplatz 15“ 
stattfindet. 

 
b) Ausschussvorsitzender Herr Höse möchte wissen, warum in der 

Wallstraße in Richtung Kreisel ein Tempo 50-Schild steht. 
 Bürgermeister Dr. Ritz antwortet, dass dies von der Polizei so gewollt ist 

und dass  über die Änderung der Beschilderung im Bereich des Kreisels 
mit der Polizei verhandelt wird. 

 
c) Ausschussmitglied Herr Groß weist daraufhin, dass aufgrund der 

derzeitigen Vegetationsphase die Bekämpfung der Herkulesstaude 
dringend erforderlich ist. 

 
 
 
 
d) Frau Edelmann-Rauthe weist daraufhin, dass im Bereich des Kreisels in 

Höhe des Kaufhaus Sauer eine Stolperkante bei dem Anschluss des 
neuen Asphalt an die alte Asphaltfläche besteht und beseitigt werden 
muss. 

 
e) Herr Dewald bittet darum, dass die Firma Weigand Bau aufgefordert 

wird, im Bereich der Baustelle Bahnhofsallee/Am Hopfengarten im 
Stadtteil Wernswig die Feinschichtdecke aufzubringen. 

 
f) Laut Ausschussmitglied Herr Pfalz fehlt noch im Bereich des Kaufhaus 

Sauer eine Pflasterfläche.  
 Herr Arndt antwortet, dass es sich hierbei um eine private Fläche des 

Kaufhaus Sauer handelt. Das Kaufhaus hat den Auftrag an die Firma 
Lange Bau erteilt. 

 
g) Ausschussmitglied Herr Pfalz fragt, wann die Baustelle Engelapotheke 

abgeschlossen ist. 
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 Bürgermeister Dr. Ritz antwortet, dass die Fertigstellung noch in 2018 
erfolgen wird. 

 
h) Ausschussmitglied Herr Pfalz möchte wissen, ob für die Baustelle 

„Schirnen“ ein Zuschuss bewilligt worden ist. 
 Bürgermeister Dr. Ritz antwortet, dass es sich bei dem Umbau der 

Schirnen um eine private Baustelle handelt. Der städtische Fachbereich 
Wirtschaftsförderung berät private Investoren über Fördermöglichkeiten 
für deren Projekte. 

 
i) Herr Stadtrat Klante beklagt sich über den Zustand des Weckesser-

Geländes. Aufgrund des hohen Grases kann es zu Gefährdungen im 
Straßenverkehr kommen.  

 Insgesamt sind Maßnahmen zur Verbesserung des Gesamtbildes am 
Grundstück am Ortseingang der Stadt erforderlich. 

 Bürgermeister Dr. Ritz wird sich mit dem Grundstückseigentümer in 
Verbindung setzen, damit die Mängel beseitigt werden. 

 

 
 

 
 
 
 
Hilmar Höse Heinz Ziegler 
Ausschussvorsitzender Schriftführer 
 



Sachstandsbericht 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   SB-42/2018 1. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 

Beratungsfolge Termin 

BPUS 11.06.2018 

 

 
 
Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich; 
hier: Sachstand 
 
a) Erläuterung: 

Herr Architekt Elsasser wird, wie in der Sitzung am 07.05.2018 geäußert, das Konzept für 
„Behindertengerechter Umbau Burgberggaststätte und Außenbereich“ vorstellen, einschließlich der 
Details der Ausführungsplanung. 
Ebenso wird er, wie gewünscht, die Genehmigungsplanung und die Ausführung der Baumaß-
nahme des abgeschlossenen Projektes „Anbau an die Burgberggaststätte“ erläutern. 
 
 
 
 



Präsentation Planung und Ausführung

Umbau und Erweiterung Burgbergstube Homberg

ARCHITEKTURBÜRO

VOLKER ELSASSER
Dipl.-Ing. TU Architekt

34582 Borken

ARCHITEKTURBÜRO VOLKER ELSASSER - BORKEN (HESSEN)
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-22/2017 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 07.06.2018 

BPUS 11.06.2018 

HAFI 12.06.2018 

Stadtverordnetenversammlung 14.06.2018 

 

 
 
Aufstellung einer Erweiterung Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 1 der Kreisstadt Homberg 
(Efze) für den Stadtteil Holzhausen zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) 
im Bereich Kurzweg gem. § 13 b BauGB; 
hier:  Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) 
 eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und 
 Satzungsbeschluss  
 
a) Erläuterung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hatte mit Beschluss Nr. 14 vom 09.11.2017 den Aufstellungs-
beschluss gefasst. Die Erweiterung Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr.1 der Kreisstadt Homberg (Efze) 
für den Stadtteil Holzhausen wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b BauGB durchgeführt. 
Die Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 4 (2) 
BauGB am 26.03.2018 angeschrieben und aufgefordert bis zum 14.05.2018 ihre Stellungnahme 
abzugeben. In der Zeit vom 09.04.2018 bis einschließlich 14.05.2018 fand die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 (2) BauGB statt. 
Der Abwägungsvorschlag ist als Anlage beigefügt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

BauGB 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 

Über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB eingegangenen Stellung-
nahmen der Träger öffentlicher Belange wird analog der als Anlage beigefügten Abwägung 
entschieden. 
Weiterhin wird der Satzungsbeschluss gefasst. 
 
Anlage(n): 
1. Abwägung     



 

1 

Aufstellung einer Erweiterung Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 1 der Kreisstadt Homberg 

(Efze) für den Stadtteil Holzhausen zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) 

im Bereich Kurzweg gem. § 13 b BauGB; 

hier:  Abwägung über die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 

 eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  

 

Stand 28.05.2018 

 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 21.2 Regionalplanung 
Am Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 24.04.2018 
 
Der Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) legt das 
Plangebiet als Vorranggebiet Siedlung Bestand fest, 
so dass von Seiten der Regionalplanung keine 
Bedenken gegen Ihre o. g. Bauleitplanung bestehen. 
Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen 
nach anderen Rechtsvorschriften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Regierungspräsidium Kassel 
Abt. Umwelt- und Arbeitsschutz 
Dezernate 31.1, 31.3 und 31.5 
Am Alten Stadtschloss 
34117 Kassel 
 
Stellungnahme vom 07.05.2018 
 
Dez. 31.1 - Grundwasserschutz, Wasserver-
sorgung 
Für den Bereich Grundwasserschutz, Wasserver-
sorgung, liegt die Zuständigkeit für o. g. Vorhaben 
beim Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 
Wasser- und Bodenschutz, 34576 Homberg. 
 
Dez. 31.1 - Altlasten, Bodenschutz 
Für den Bereich Altlasten, Bodenschutz, bestehen 
aus Sicht des Dezernates 31.1 in Bezug auf o. g. 
Vorhaben keine Bedenken. 
 
Dez. 31.3 -  Oberirdische Gewässer, Hochwasser-
schutz 
Aus Sicht des Dezemates 31.3 bestehen in Bezug 
auf o. g. Vorhaben keine Bedenken 
 
Dez. 31.5 - Kommunales Abwasser, Gewässer-
güte 
Für den Bereich kommunales Abwasser, Gewässer-
güte, liegt die Zuständigkeit für o. g. Vorhaben beim 
Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 
Wasser- und Bodenschutz, 34576 Homberg (Efze). 
 
Dez. 31.5 - Industrielles Abwasser, wasserge-
fährdende Stoffe 
Für den Bereich industrielles Abwasser, wasser-
gefährdende Stoffe, werden die Belange des 
Dezernates 31.5 in Bezug auf o. g. Vorhaben nicht 
berührt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dez. 31.1 - Grundwasserschutz, Wasserver- 
sorgung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 
Wasser- und Bodenschutz, wurde am Verfahren 
beteiligt. 
 
Dez. 31.1 - Altlasten, Bodenschutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Dez. 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasser-
schutz 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Dez. 31.5 - Kommunales Abwasser, Gewässer-
güte 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises, 
Wasser- und Bodenschutz, wurde am Verfahren 
beteiligt. 
 
Dez. 31.5 - Industrielles Abwasser, wasserge-
fährdende Stoffe 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Kassel 
Dez. 34 Bergaufsicht 
Hubertsweg 19 
36251 Bad Hersfeld 
 
Stellungnahme vom 04.05.2018 
 
Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen stehen 
vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-
rechtliche Belange des Bergbaus der Änderung Nr. 
1 zum Bebauungsplan Nr. 1 für den Stadtteil 
Holzhausen nicht entgegen. 
 
Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer 
Dezernate des Regierungspräsidiums Kassel nicht 
ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 60 - Untere Bauaufsichtsbehörde 
Hans-Scholl-Straße 1 
34574 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 11.05.2018  
 
Gegen die geplante 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 der Stadt/Gemeinde Homberg - 
Holzhausen bestehen keine baurechtlichen 
Bedenken. 
 
Hinweis: 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Straßenver-
kehrs- und Wegeflächen so zu dimensionieren, dass 
die Abfallentsorgungsfahrzeuge (in der Regel 
dreiachsig) die Grundstücke ungehindert anfahren 
können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 60.5 - Wasser- und Bodenschutz 
Hans-Scholl-Straße 1 
34574 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 08.05.2018 
 
Aus wasseraufsichtlicher und bodenschutzrecht-
licher Sicht bestehen gegen die Änderung des o. g. 
Bebauungsplans keine Bedenken. 
 
Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwertung des 
im Rahmen der Erschließungs- bzw. Bauarbeiten 
anfallenden Erdaushubs die Randbedingungen der 
„Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beurteilung 
von Aufschüttungen und bei Auf- und Einbringen 
von Bodenmaterial auf Böden“ vom 27.10.2015 
(StAnz. Nr.46/2015, S. 1150) zu beachten sind. 
Wenn bei einer Baumaßnahme überschüssiges 
Bodenmaterial in einer Menge von mehr als 600 m³ 
anfällt, ist nach § 4 Abs. 3 HAltBodSchG in 
\/erbindung mit § 12 BBodSchV seitens des 
Maßnahmeträgers oder dessen Beauftragten vorab 
ein Anzeigeverfahren bei der unteren Bodenschutz-
behörde des Schwalm-Eder-Kreises erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
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Der Landrat des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 30.5.1 - Straßenverkehr 
Hans-Scholl-Straße 1 
34576 Homberg (Efze)  
 
Stellungnahme vom 28.03.2018 
 
Die Planunterlagen wurden eingesehen, straßenver-
kehrsbehördlich bestehen keine Bedenken. 
 
Zuständige Straßenverkehrsbehörde für das 
Plangebiet ist allerdings der Bürgermeister der Stadt 
Homberg (Efze). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bürgermeister der Stadt Homberg (Efze) als 
Straßenverkehrsbehörde wurde am Verfahren 
beteiligt, ebenso Hessen Mobil.  

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 37 - Brand-, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst 
Hans-Scholl-Straße 1 
34574 Homberg (Efze)  
 
Stellungnahme vom 27.03.2018 
 
Es bestehen keine brandschutztechnischen 
Bedenken, wenn die nachfolgend aufgeführten 
Hinweise beachtet werden. 
 

 Die Zufahrtswege und Stellflächen für die 
Feuerwehr sind gem. der "Muster-Richtlinie über 
Flächen für die Feuerwehr" (Fassung Februar 
2007, zul. geändert Oktober 2009) so 
auszubauen und herzurichten, dass sie mit 16 t-
Fahrzeugen bis zum jeweiligen Objekt befahren 
werden können. 
Auf die erforderliche Mindestbreite der Wege 
gemäß der "Muster-Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr“ wird besonders hingewiesen. 
 

 Zur Sicherstellung einer ausreichenden Lösch-
wasserversorgung gem. § 3 Abs.1 Pkt. 4 HBKG 
und § 38 Abs. 2 HBO verweisen wir auf das 
DVGW-Arbeitsblatt W 405. 
Der Mindestdurchmesser der Wasserleitung darf 
nicht unter NW 100 liegen, der Fließüberdruck in 
Löschwasserversorgungsanlagen darf bei 
maximaler Löschwasserentnahme 1,5 bar (0,15 
MPa) nicht unterschreiten.       
Zur Brandbekämpfung muss die erforderliche 
Löschwassermenge für eine Löschzeit von 
mind. 2 Stunden zur Verfügung stehen. Die 
erforderliche Löschwassermenge beträgt 
 
- in Wohngebieten mind. 800 I/min. 
 

 Im Abstand von ca. 100 m sind Hydranten zur 
Entnahme von Löschwasser in die Wasser-
leitung einzubauen. 
o Auf eingebaute Unterflurhydranten ist durch 

Hinweisschilder gemäß DIN 4066 
hinzuweisen. Die Hinweisschilder sollten nicht 
weiter als 10 m vom Hydrant entfernt 
angebracht werden. Unterflurhydranten sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung ist über das Ortsnetz 
gesichert.  
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so anzuordnen, dass Zu- und Abfahrten (z. B. 
für nachrückende Einsatzfahrzeuge) bei der 
Benutzung der Hydranten nicht blockiert 
werden.            
Die Inbetriebnahme der Unterflurhydranten 
durch die Feuerwehr muss jederzeit möglich 
sein, Unterflurhydranten sollten nicht in 
Bereichen angeordnet werden, die durch den 
ruhenden Verkehr genutzt werden oder die 
zum Abstellen von Gegenständen oder 
Ablagern von Schnee genutzt werden. Die 
Projektierung sollte dementsprechend 
erfolgen. 

 

 Gebäude, bei denen die Oberkante der Brüstung 
notwendiger Fenster oder sonstiger zum 
Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über 
der Geländeoberfläche liegt und bei denen der 
zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr 
führt, dürfen nur dann errichtet werden, wenn die 
erforderlichen Rettungsgeräte von der 
Feuerwehr vorgehalten werden bzw. innerhalb 
der Hilfeleistungsfrist von 10 min. nach 
Alarmierung einsatzbereit vor Ort sind. 
Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen 
muss in diesem Fall über Hubrettungsfahrzeuge 
erreichbar sein. 
Die hierzu erforderlichen Aufstellflächen sind 
gemäß der "Muster-Richtlinie über Flächen für 
die Feuerwehr“ auszubilden. 
 

 Bei der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen, 
der Anlage von Stichstraßen oder Wohnwegen 
sowie rückwärtigen Bebauungen sind die 
Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr in jedem 
Fall zu berücksichtigen. Auf die Bestimmungen 
der §§ 4 und 5 der Hessischen Bauordnung 
(Zugänge und Zufahrten) wird verwiesen. 
 

 Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung 
beteiligt werden. 

 

 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 80 - Amt für Wirtschaftsförderung 
Parkstraße 6 
34574 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 09.04.2018 
 
Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 
26.03.2018 sowie die im Internet abrufbaren 
Planunterlagen zu dieser Bauleitplanung und teilen 
dazu mit, dass von unserer Seite keine Bedenken 
gegen 1. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 1 für 
den Stadtteil Holzhausen in der beschriebenen Form 
bestehen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises 
FB 83 - Landwirtschaft und Landentwicklung 
Schladenweg 39 
34560 Fritzlar  
 
Stellungnahme vom 07.05.2018 
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Aus landwirtschaftlicher Sicht werden gegen die     
o. a. Planung weder Bedenken noch Anregungen 
vorgebracht. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Ketzerbach 10 
35097 Marburg 
 
Stellungnahme vom 24.04.2018 
 
Aus der Sicht der Baudenkmalpflege werden gegen 
oben bezeichnetes Verfahren keine Bedenken 
erhoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Polizeipräsidium Nordhessen 
Polizeidirektion Schwalm-Eder 
- Regionaler Verkehrsdienst - 
August-Vilmar-Straße 20 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 30.04.2018 
 
Aus polizeilicher Sicht bestehen keine Bedenken 
gegen den o. a. Bebauungsplan, unter Berück-
sichtigung der Herstellung der Verkehrsflächen 
gemäß einschlägiger Richtlinien und Beachtung der 
Verwaltungsvorschrift zur StVO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Bürgermeister 
der Reformationsstadt 
FB II/4 Verkehrsbehörde  
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 11.04.2018 
 
Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen gegen das 
Bauleitplanverfahren keine Bedenken 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Hess. Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
Rheingaustraße 186 
65203 Wiesbaden 
 
Stellungnahme vom 27.03.2018 
 
Mit Schreiben vom 26.03.2018 haben Sie mich als 
Träger öffentlicher Belange eingebunden. Dazu teile 
ich Ihnen mit, dass diese Aufgabe für 
umweltrelevante Fragestellungen von den 
Regierungspräsidien wahrgenommen wird und ich 
bedarfsweise von diesen eingebunden werde. 
Diese Vorgehensweise ist mit diesen Dienststellen 
abgestimmt. Sollten Sie die erhaltenen Unterlagen 
nicht ohnehin bereits beim zuständigen Regierungs-
präsidium eingereicht haben, bitte ich Sie dies zu 
veranlassen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement 
Untere Königsstraße 95 
34117 Kassel  

 
 
 
 



 

6 

 
Stellungnahme vom 05.04.2018 
 
 
Durch Aufstellung der Änderung Nr. 1 zum 
Bebauungsplan Nr. 1 für den Stadtteil Holzhausen 
sollen am Ortsrand von Holzhausen neue Bauplätze 
ausgewiesen werden. Das Plangebiet befindet sich 
am südlichen Ortsrand von Holzhausen, abseits 
überörtlicher Straßen und wird über die Gemeinde-
straßen erschlossen. 
 
Die Stellungnahme beinhaltet die Belange der 
integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung und die 
der betroffenen Straßenbaulastträger. 
 
Zu den Festsetzungen des o. g. Bebauungsplanes 
nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit, 
beabsichtigte eigene Planungen und sonstige 
fachliche Informationen habe ich zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zu dem Plan nicht 
vorzubringen. 
 
Hinweis: 
 

1. Forderungen gegen die Straßen- und Verkehrs-
verwaltung auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 
(z. B. Lärmschutzwände) oder Erstattung von 
passiven Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Einbau 
von Lärmschutzfenstern) sind ausgeschlossen. 
 

lch bitte darum, mir den Beschluss der 
Stadtverordneten und eine Kopie des gültigen 
Bebauungsplanes zuzusenden. Des Weiteren wird 
eine Kopie der Veröffentlichung benötigt, mit der der 
Plan die Rechtskraft erlangt. 
 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 

Amt für Bodenmanagement 
Hans-Scholl-Straße 6 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 03.04.2018 
 
Im Rahmen der Beteiligung des Amtes für 
Bodenmanagement Homberg (Efze) als Träger 
öffentlicher Belange nehme ich zu der o. g. 
Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
 
Die von dem Amt für Bodenmanagement Homberg 
(Efze) wahrzunehmenden öffentlichen Belange 
werden von der o. g. Bauleitplanung nicht berührt. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Am Fieseler Werk 19 - 23 
34253 Lohfelden 
 
 
Stellungnahme vom 23.04.2018 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
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Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
lm Planbereich befinden sich noch keine 
Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und 
ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der 
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
\/er- und Entsorgungsanlagen" der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu 
beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die 
Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und 
Erweiterung der Telekommunikationslinien der 
Telekom nicht behindert werden. 
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommuni-
kationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im 
Plangebiet und außerhalb des Plangebiets 
erforderlich.  
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung 
mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten 
Maßnahmen Dritter stattfinden werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommuni-
kationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 
Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und 
Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH unter der im Briefkopf genannten Adresse so 
früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezüglich der Trassen wird ein entsprechender 
Hinweis noch in den Bebauungsplan eingefügt. 
 
 

TenneT TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 
 
Stellungnahme vom 24.04.2018 
 
Die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen 
ergab, dass vom oben genannten Vorgang keine 
Anlagen der TenneT TSO GmbH betroffen sind. 
 
Belange unseres Unternehmens werden somit durch 
die uns vorgelegte Planung nicht berührt. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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KBG 
Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG 
Ostpreußenweg 5 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 11.04.2018 
 
In der Anlage erhalten Sie eine Bestandsauskunft 
(Stromnetz) der kbg Homberg eG. 
 
Wie Sie dem Plan entnehmen können, befindet sich 
zwischen Neue Straße / Kurzweg ein Nieder-
spannungskabel, welches über die Flurstücke 27/6 
und 28/1 führt.  
 
Wir bitten, dies entsprechend im Bebauungsplan zu 
berücksichtigen.  
 
Nach der Parzellierung der Fläche muss eine 
Dienstbarkeit zu Gunsten der kbg Homberg eG für 
das Kabel eingetragen werden.  
 
Vor der Ausführung von Bauvorhaben sind 
rechtzeitig die Planauskünfte durch die Bauherren 
einzuholen und Anträge auf Stromanschlüsse zu 
stellen. 
 
Sonstige Maßnahmen oder bereits eingeleitete 
Planungen gibt es seitens der kbg Homberg eG 
nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
Das am Rand der Baugrenze gelegene Kabel wird 
noch nachrichtlich in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
 

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG  
Postfach 10 20 28 
34020 Kassel 
 
Stellungnahme vom 17.04.2018 
 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen 
der Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG. Wir sind 
grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaser-
basiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern 
und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breit-
bandversorgung für Ihre Bürger zu leisten. 
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung 
weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit 
in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, 
uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu 
beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere 
oben stehende Vorgangsnummer an. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Wasserverband Gruppenwasserwerk 
Fritzlar-Homberg 
Davidsweg 36 
34576 Homberg (Efze) 
 
Stellungnahme vom 02.04.2018 
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Wir beziehen uns auf o. a. Bauleitplanung und teilen 
mit, dass unsererseits keine Bedenken bestehen.  
Wir bitten darum, uns in die weiteren 
Planungsschritte einzubeziehen. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Koordinierungsbüro für  
Raumordnung und Stadtentwicklung  
Kurfürstenstraße 9 
34117 Kassel  
 
Stellungnahme vom 09.05.2018 
 
Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und 
festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand 
Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht 
nachteilig berührt werden. 
 
Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Verband Hess. Fischer e.V. 
Rheinstraße 36 
65185 Wiesbaden 
 
Stellungnahme vom 17.04.2018 
 
Zur vorliegenden Planung haben wir weder 
Anregungen noch Bedenken vorzutragen 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Knüllwald 
Hauptstraße 7 
34593 Knüllwald 
 
Stellungnahme vom 26.04.2018 
 
Zu den o. g. Planungen der Kreisstadt Homberg 
(Efze) haben wir weder Anregungen noch Bedenken 
vorzubringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Wabern 
Landgrafenstraße 9 
34590 Wabern 
 
Stellungnahme vom 29.03.2018 
 
Seitens der Gemeinde Wabern bestehen keine 
Anregungen und Bedenken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Magistrat 
der Stadt Felsberg 
Steinweg 4 
34587 Felsberg 
 
Stellungnahme vom 23.04.2018 
 
Unter Bezugnahme auf o. g. Schreiben teilen wir 
Ihnen mit, dass der Magistrat der Stadt Felsberg 
keine Anregungen zu dem o.g. Bebauungsplan 
vorzubringen hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   SB-44/2018 2. Ergänzung 
 
Fachbereich:  Bauleitplanung / Klimaschutz 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 07.06.2018 

BPUS 11.06.2018 

HAFI 12.06.2018 

Stadtverordnetenversammlung 14.06.2018 

 

 
 
Neubau eines Einkaufszentrums „Drehscheibe Homberg (Efze)“ 
hier:  Umgang mit Planungsänderungen 
 
a) Erläuterung: 

Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat in der gemeinsamen Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses und des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung am 
28.05.2018 in der Stadthalle das überarbeitete Gesamtkonzept für das Einkaufszentrum 
„Drehscheibe Homberg (Efze)“ vorgestellt. Die entsprechende Präsentation ist den beiden 
Protokollen vollständig beigefügt und steht somit im Ratsinformationssystem zum Abruf bereit. 
Aufgrund der bereits abgeschlossenen Mietverträge ergibt sich ein detaillierter Planungstand der 
Flächenkonfiguration und der Sortimentsstruktur. Es ergeben sich Abweichungen von den bisher 
geplanten kundenwirksamen Flächen und den Verkaufsflächen. Die entscheidende Tabelle ist 
noch einmal als Anlage beigefügt. 
 
Im Durchführungsvertrag, der zwischen der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und der Stadt 
Homberg (Efze) geschlossen wurde, ist u. a. auch geregelt, dass das Einkaufszentrum bis zum 
31.12.2018 fertigzustellen ist. Diese Frist kann der Projektentwickler nicht einhalten und bittet 
deshalb um deren Verlängerung bis zum 31.12.2020. 
 
Ebenfalls geregelt ist in dem genannten Durchführungsvertrag, dass zwei die Kasseler Straße 
flankierende Gebäude oberirdisch zu errichten sind. Da die Kreissparkasse Schwalm-Eder den von 
ihr vorgesehenen Anbau zunächst zurückgestellt hat, ist hier über das weitere Vorgehen zu 
beraten. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

HBO 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
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d) Beschlussvorschlag: 

Der Magistrat wird beauftragt, den vorgestellten Abweichungen von den Festsetzungen bezüglich 
der kundenwirksamen Flächen und der Verkaufsflächen sowohl in Gänze als auch bezüglich der 
Sortimente zuzustimmen. 
Der Magistrat wird beauftragt, einer Änderung des Durchführungsvertrages hinsichtlich der durch 
den Projektentwickler erbetenen Verlängerung der Fertigstellungsfrist um zwei Jahre 
zuzustimmen. 
Der Magistrat wird beauftragt, zielorientierte Verhandlungen mit dem Projektentwickler hinsichtlich 
der Gestaltung entlang der Kasseler Straße zu führen und das Verhandlungsergebnis der 
Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorzulegen.   
 
 
 
Anlage(n): 
1. Vermietungsergebnis     
 





Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-104/2018 
 
Fachbereich:  Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Magistrat 24.05.2018 

BPUS 11.06.2018 

HAFI 12.06.2018 

Stadtverordnetenversammlung 14.06.2018 

 

 
 
Verkauf Erbbaurecht Schwimmbadcafé Homberg (Efze); 
hier: Ausübung des Vorkaufsrechtes der Kreisstadt Homberg (Efze) 
 
a) Erläuterung: 

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat im Jahr 1996 Herrn Harald Frommann, Homberg (Efze), das 
Schwimmbadcafé zum Preis von 80.000,00 DM verkauft. Über dieses Grundstücksgeschäft wurde 
seinerzeit ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen, da lediglich das Gebäude, nicht aber Grund und 
Boden veräußert wurden. Im Vertrag wurde zugunsten der Stadt ein Vorkaufsrecht für alle 
Verkaufsfälle eingetragen. Vor einigen Jahren hat Herr Frommann dieses Erbbaurecht an die 
Eheleute DeZwaan weiterverkauft. Die Stadt hatte bei diesem Geschäft auf die Ausübung ihres 
Vorkaufsrechtes verzichtet. Nun steht erneut der Verkauf des Gebäudes „Schwimmbadcafé“ an, 
und die beauftragte Maklerin hat im Auftrag der Eheleute DeZwaan die Stadt angeschrieben, mit 
der Bitte um Abgabe einer Erklärung, dass sie auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes verzichtet. 

 
Im Hinblick auf die rechtsverbindliche Planung zum Betrieb eines Campingplatzes auf den 
angrenzenden Grundstücken, der möglichen Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes und der 
Neuplanung der Freifläche sowie der Funktionsgebäude des Freibades wird seitens der 
Verwaltung vorgeschlagen, das Vorkaufsrecht auszuüben. Es ist durchaus wichtig und sinnvoll, 
den Badegästen, Urlaubern, zukünftigen Campern und Erholungssuchenden ein funktionierendes 
und strukturiertes Gesamtpaket „Freizeit, Erholung, Sport, Spaß, Gastronomie u. v. m.“ 
anzubieten. Ideen aus der Bürgerschaft für diese Umsetzung sind vorhanden und könnten 
gemeinsam umgesetzt werden. 
 
Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Freibades können sich durch den Kauf neue 
Möglichkeiten zur Gestaltung des Eingangsbereiches entwickeln. Hier könnten z. B. Kasse, Kiosk 
und Gastronomie zusammengefasst werden. Mit der Prüfung einer möglichen Neugestaltung des 
Freibades ist ein Planungsbüro beauftragt worden. Erste Ideenskizzen sind als Anlage beigefügt. 

 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 18.05.2017 hierüber bereits beraten und die Verwaltung 
beauftragt, mit der Maklerin hinsichtlich des Kaufpreises Verhandlungen zu führen. Außerdem 
sollte externe Beratung zur Planung „Wohnmobilstellplatz u. a.“ eingeholt werden. 

 
Anlagen: Lageplan, Luftbild, Energieausweis, Inventarverzeichnis, Ideenskizzen (foundation5+) 
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b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

Leitfaden zur Veräußerung und zum Ankauf von städtischen Liegenschaften, BGB. 
 
 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 

Die Immobilie „Schwimmbadcafé, Erlebrunnenweg 17“ soll zum Preis von 34.000,00 € erworben 
werden. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Kaufvertrag abzuschließen. 
 
Auf das Erfordernis einer nachträglichen Genehmigung des Vertrages durch die 
Stadtverordnetenversammlung wird verzichtet. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Vorentwurf - Variante 1     
2. Vorentwurf - Variante 2     
3. Anlagen Verkauf Erbbaurecht Schwimmbadcafe Michel-2018-04-24     
 





































Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
 

 
Drucksache:   VL-133/2018 
 
Fachbereich:  Technische Dienste 
 
 

Beratungsfolge Termin 

BPUS 11.06.2018 

 

 
 
Umbau des Verwaltungsgebäudes des Baubetriebshofes der Kreisstadt Homberg (Efze); 
hier: Ausbauvarianten und Gestaltung der Dachform 
 
a) Erläuterung: 

Herr Dipl.-Ing. Thomas Panse hat in der Sondersitzung am 07.05.2018 über die Ausbauvarianten 
und mögliche Dachformen bei der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes berichtet. Eine 
Ausführung als Pultdach sieht Herr Panse auch unter Einbeziehung der umliegenden Bebauung 
und der Ausweisung des Grundstückes als unproblematisch an. Unter finanziellen 
Gesichtspunkten stellt diese Dachform die wirtschaftlichste dar. Die Verwaltung hat in der 
Zwischenzeit die Frage des Schutzradius zum landwirtschaftlichen Betrieb Koch geklärt. Der 
Schwalm-Eder-Kreis hat keine Einwände bezüglich der Einhaltung des Schutzradius um den 
Landwirtschaftsbetrieb Koch. Das Ergebnis wurde dem Magistrat am 24.05.2018 vorgetragen. 
Nunmehr ist eine Entscheidung über die Ausbauvariante und die Gestaltung der Dachform zu 
treffen. 
Die Präsentation des Herrn Panse vom 07.05.2018 ist als Anlage beigefügt. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle: 3080101802 Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut 
Haushaltsplan: 

225.000,00 €   

Tatsächlich verfügbare Mittel: 225.000,00 €   
 
 
d) Beschlussvorschlag: 

Es wird die Ausbauvariante Nr. 5 beschlossen (Aufstockung des Gebäudes), als Dachform soll ein 
Pultdach zur Ausführung kommen. 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Präsentation Erweiterung Verwaltungsgebäude Bauhof, Keller, 2018-05-28     
 



 Dipl.- Ing. Thomas Panse
 Knippsgasse 32 , 34576 Homberg (Efze)

 Tel.: 05681 / 930 476,  Fax:  05681 / 930 477   email: Ing.panse @ t-online. de

                                                                                                                                                                            

BV : Erweiterung des Verwaltungsgebäudes
des Baubetriebshofes der Kreisstadt Homberg (Efze)
Mühlhäuser Straße
34576 Homberg (Efze)

BH : Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)

V O R U N T E R S U C H U N G

Homberg den 15.02.2018                                  .......................................

                                                                                                                                               
Nachweisberechtigter für Standsicherheit, Listennummer  St-954A-IngKH
Nachweisberechtigter für Wärmeschutz, Listennummer  W-759A-IngKH







Maßstab: 1:1.000

Bearbeiter: ingwebuser

Datum: 08.02.2018

Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681/994-0

Dies ist kein amtlicher Auszug 
aus der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

1



Dipl.- Ing. Thomas Panse
 Knippsgasse 32 , 34576 Homberg (Efze)

 Tel.: 05681 / 930 476,  Fax:  05681 / 930 477   email: Ing.panse @ t-online. de
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Maßstab: 1:1.000

Bearbeiter: ingwebuser

Datum: 08.02.2018

Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681/994-0

Dies ist kein amtlicher Auszug 
aus der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

2



Dipl.- Ing. Thomas Panse
 Knippsgasse 32 , 34576 Homberg (Efze)

 Tel.: 05681 / 930 476,  Fax:  05681 / 930 477   email: Ing.panse @ t-online. de
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Maßstab: 1:1.000

Bearbeiter: ingwebuser

Datum: 08.02.2018

Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681/994-0

Dies ist kein amtlicher Auszug 
aus der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

3



Dipl.- Ing. Thomas Panse
 Knippsgasse 32 , 34576 Homberg (Efze)

 Tel.: 05681 / 930 476,  Fax:  05681 / 930 477   email: Ing.panse @ t-online. de
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Maßstab: 1:1.000

Bearbeiter: ingwebuser

Datum: 08.02.2018

Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681/994-0

Dies ist kein amtlicher Auszug 
aus der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

4





Maßstab: 1:1.000

Bearbeiter: ingwebuser

Datum: 08.02.2018

Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681/994-0

Dies ist kein amtlicher Auszug 
aus der Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch

45



















Dipl.- Ing. Thomas Panse
 Knippsgasse 32 , 34576 Homberg (Efze)

 Tel.: 05681 / 930 476,  Fax:  05681 / 930 477   email: Ing.panse @ t-online. de

BV : Erweiterung des Verwaltungsgebäudes
des Baubetriebshofes der Kreisstadt Homberg (Efze)
Mühlhäuser Straße
34576 Homberg (Efze)

BH : Magistrat der Kreisstadt Homberg (Efze)
Rathausgasse 1
34576 Homberg (Efze)

Kostenrelevanz der Dachform

Massenmehrung durch Satteldach bei
Dachkonstruktion
Dachfläche
Dachentwässerung
Dachformteilen (Traufe,First)
Giebelwände
Außenverkleidung Fassade
Dämmung
Innenverkleidung
Malerarbeiten

Kostenmehrung geschätzt ca. 10 - 15 %
22.700,- bis 34.155,- €

auf 252.700,- bis 264.155,- € brutto

Nachweisberechtigter für Standsicherheit, Listennummer  St-954A-IngKH
Nachweisberechtigter für Wärmeschutz, Listennummer  W-759A-IngKH
Nachweisberechtigter für Schallschutz, Listennummer  Sc-1277A-IngKH
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